
 
 

Überblick Solar(dach)-Pflicht nach Bundesländern 
(Stand: Juli 2023) 

 

Bundesland 
Solar-
pflicht 

ja / nein 

Gesetzliche 
Grundlage 

Welche Gebäude 
betroffen? 

Zeitliche Ausgestaltung / 
Kriterien 

Ausnahmen 
Mindestanforde-

rung 
Sonstige Erfüllungsop-

tion / Solarthermie 

Sanktionen 
bei Nichterfül-

lung 

Ergänzende Maß-
nahmen (Wärme) 

Bayern Ja, seit 
1.1.2023 

Bayerische Bau-
ordnung (BayBO) 
 
 

Neubau Nicht-
wohngebäude 
 
Neubau Wohnge-
bäude ab 1.1.2025 

Seit 1.1.2023 auf staatli-
chen Gebäuden 
 
Ab März 2023 für Neubau-
ten bestimmter Industrie- 
und Gewerbebauten, die 
ausschließlich gewerblicher 
oder industrieller Nutzung 
dienen 

Ab Juli 2023 für Neubauten 
sonstige Nichtwohnge-
bäude 

Eigentümer von Wohnge-
bäuden, deren Antrag auf 
Baugenehmigung oder de-
ren vollständige Bauvorla-
gen ab dem 1. Januar 2025 
eingehen, sollen sicherstel-
len, dass Anlagen in ange-
messener Auslegung zur 
Erzeugung von Strom aus 
solarer Strahlungsenergie 
auf den hierfür geeigneten 
Dachflächen errichtet und 
betrieben werden. 
 
Die Pflichten gelten auch 
bei vollständiger Erneue-
rung der Dachhaut eines 
Gebäudes, die ab dem 1. 
Januar 2025 begonnen 
wird. 
 

Gebäude mit einer Dach-
fläche bis zu 50 m², Ga-
ragen, Carports, Schup-
pen, unterirdische 
Bauen, Gewächshäuser, 
Traglufthallen oder nur 
vorübergehend aufge-
stellte Gebäude. 

Zudem entfiele die 
Pflicht, wenn die Installa-
tion einer Photovoltaik-
Anlage technisch nicht 
möglich oder nur mit un-
angemessenem Auf-
wand die Vorschrift zu 
erfüllen sei. Insbeson-
dere wenn glaubhaft ge-
macht wird, dass die er-
forderlichen Aufwendun-
gen innerhalb der übli-
chen Nutzungsdauer 
nicht erwirtschaftet wer-
den können. 

Dachflächen sind insbe-
sondere nicht geeignet, 
soweit sie der Belichtung 
oder Be- und Entlüftung 
dienen. 
 

Modulfläche = Min-
destens ein Drittel 
der geeigneten 
Dachfläche 

Die Pflichten nach den 
Abs. 1 und 2 gelten für 
Gebäude, die der Nut-
zungspflicht erneuerba-
rer Energien nach § 10 
Abs. 2 Nr. 3 des Gebäu-
deenergiegesetzes 
(GEG) oder § 52 Abs. 1 
GEG unterfallen, als er-
füllt, wenn solarthermi-
sche Anlagen nach § 35 
GEG oder Anlagen für 
Strom aus erneuerbaren 
Energien nach § 36 GEG 
errichtet und betrieben 
werden. 

  

Baden-Würt-
temberg 

Ja, seit 
1.1.2022 
bzw. 
1.5.2022 

Klimaschutzge-
setz Baden-Würt-
temberg 

Verordnung des 
Umweltministeri-
ums zu den 
Pflichten zur In-
stallation von 
Photovoltaikanla-
gen auf Dach- 
und Parkplatzflä-
chen 

 

Neubau Nicht-
wohngebäude 
 
Neubau Wohnge-
bäude 

Sanierung 

Neubau offener 
Parkplatz ab 35 
Stellflächen 
 

Ab 1.5.2022: „Pflicht zur In-
stallation von Photovoltaik-
anlagen auf Dachflächen“ 
für neu errichtete Wohn- 
und Nichtwohngebäude. 

Ab 1.1.2023 auch bei um-
fassenden Dachsanierun-
gen. Gilt auch für Park-
plätze >35 Stellflächen. 

§ 8a (6) Die Pflicht nach 
Absatz 1 Satz 1 entfällt, 
sofern ihre Erfüllung 
sonstigen öffentlich-
rechtlichen Pflichten wi-
derspricht. 

(7) Von der Pflicht nach 
Absatz 1 Satz 1 kann 
durch die nach § 8c zu-
ständige Behörde auf 
Antrag befreit werden, 
wenn diese nur mit un-
verhältnismäßig hohem 
wirtschaftlichen Aufwand 
erfüllbar wäre. 

Nein § 8a (3) - Ersatzweise 
auch eine solarthermi-
sche Anlage zur Wärme-
erzeugung auf der für 
eine Solarnutzung geeig-
neten Dachfläche. 

Hinweis an 
den Bauherren 
und Frist zur 
Nacherfüllung 

 



 
 

Bundesland 
Solar-
pflicht 

ja / nein 

Gesetzliche 
Grundlage 

Welche Gebäude 
betroffen? 

Zeitliche Ausgestaltung / 
Kriterien 

Ausnahmen Mindestanforde-
rung 

Sonstige Erfüllungsop-
tion / Solarthermie 

Sanktionen 
bei Nichterfül-

lung 

Ergänzende Maß-
nahmen (Wärme) 

Berlin  
Ja, seit 
1.1.2023 

 
Solargesetz Ber-
lin (15.07.2021) 
ergänzt durch das 
Klimaschutzge-
setz (Fassung 
vom 27.08.2021) 
 

 
Neubau Nicht-
wohngebäude 
 
Neubau Wohnge-
bäude 

Sanierung 
 

 

Eigentümerinnen und Ei-
gentümer von nicht-öffentli-
chen Gebäuden mit einer 
Nutzungsfläche von mehr 
als 50m² müssen sicherstel-
len, dass auf ihrem Ge-
bäude Photovoltaikanlagen 
mit einer Mindestgröße ge-
mäß § 4 installiert und be-
trieben werden, wenn 

1. mit der Errichtung des 
Gebäudes nach dem 31. 
Dezember 2022 begonnen 
wird oder 

2. nach dem 31. Dezember 
2022 wesentliche Umbau-
ten des Daches erfolgen. 

Die Installationspflicht ist zu 
erfüllen, sobald das Ge-
bäude oder die wesentli-
chen Umbauten des Da-
ches fertiggestellt sind. Die 
Inbetriebnahme der Photo-
voltaikanlage hat ab Beginn 
der Nutzung des Neubaus 
zu erfolgen; bei wesentli-
chen Umbauten des Da-
ches hat die Inbetrieb-
nahme ab Fertigstellung der 
Umbauten und Nutzung des 
Gebäudes zu erfolgen. 
 

 

1) Die Pflicht nach § 3 
Absatz 1 entfällt, wenn 
deren Erfüllung 

1. anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften 
widerspricht, 
2. im Einzelfall technisch 
unmöglich ist oder 
3. nicht vertretbar ist, 
weil 

a) die Bruttodachfläche 
eines Neubaus aus zwin-
genden rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen 
ausschließlich nach Nor-
den ausgerichtet werden 
kann oder 

b) die Bruttodachfläche 
eines Bestandsgebäudes 
ausschließlich nach Nor-
den ausgerichtet ist. Der 
Senat wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung 
weitere Ausnahmen vom 
Geltungsbereich der 
Pflicht nach Absatz 1 zu 
regeln. 

 
(1) Bei Neubauten 
nach § 3 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 
müssen Photovolta-
ikanlagen mindes-
tens 30 Prozent der 
Bruttodachfläche ei-
nes Gebäudes be-
decken. 
(2) Bei wesentlichen 
Umbauten des Da-
ches nach § 3 Ab-
satz 1 Satz 1 Num-
mer 2 müssen Pho-
tovoltaikanlagen 
mindestens 30 Pro-
zent der Nettodach-
fläche bedecken. 
Die installierte Leis-
tung muss dabei fol-
gende Grenzen nicht 
übersteigen: 
1. drei Kilowatt bei 
Wohngebäuden mit 
maximal zwei Woh-
nungen; 
2. sechs Kilowatt bei 
Wohngebäuden mit 
mehr als zwei Woh-
nungen; 
3. sechs Kilowatt bei 
Nichtwohngebäu-
den. 

 
(2) Die Pflicht nach § 3 
Absatz 1 gilt als erfüllt, 
wenn auf der Dachfläche 
des Gebäudes solarther-
mische Anlagen entspre-
chend den Regelungen 
des Gebäudeenergiege-
setzes vom 8. August 
2020 (BGBl. I S. 1728) in 
der jeweils geltenden 
Fassung errichtet und 
betrieben werden. 
 

  
Klimaschutzgesetz 
schreibt Solar-
pflicht für alle öf-
fentlichen Gebäude 
vor, inkl. Nachrüs-
tung aller Be-
standsgebäude bis 
Ende 2024. Zu nut-
zen ist die gesamte 
verfügbare Dach-
fläche. 

Branden-
burg 

Ja, in Vor-
bereitung 
ab Ende 
2023 

Hinweis: Gesetz-
entwurf Änderung 
der Brandenbur-
gischen Bauord-
nung 

§ 32a Errichtung 
von Neubauten, die 
überwiegend ge-
werblich genutzt 
werden, nach dem 
31. Dezember 
2024. 

Neue Parkplätze 
>35 Stellplätze zu 
mind. 60 % über-
dacht, wenn PV-
geeignet und Nicht-
wohngebäude 
dient ab dem 1. Ja-
nuar 2024. 
 

§ 32 a Neubauten, deren 
Dachfläche mindestens 50 
m² aufweisen, sind mindes-
tens 50  %der Dachfläche 
mit Photovoltaikanlagen 
auszustatten. 

§ 32 a (3) Die Pflichten 
nach Absatz 1 und 2 ent-
fallen, 
1. wenn ihre Erfüllung im 
Einzelfall 
a) anderen öffentlich-
rechtlichen Pflichten wi-
derspricht, 
b) technisch unmöglich 
ist, 
c) wirtschaftlich nicht ver-
tretbar ist, oder 
2. soweit auf der Dach-
fläche solarthermische 
Anlagen errichtet werden 
sollen. 

    



 
 

Bundesland 
Solar-
pflicht 

ja / nein 

Gesetzliche 
Grundlage 

Welche Gebäude 
betroffen? 

Zeitliche Ausgestaltung / 
Kriterien 

Ausnahmen Mindestanforde-
rung 

Sonstige Erfüllungsop-
tion / Solarthermie 

Sanktionen 
bei Nichterfül-

lung 

Ergänzende Maß-
nahmen (Wärme) 

Bremen Ja, seit 24. 
Mai 2023 

Bremisches Ge-
setz zur Be-
schleunigung des 
Ausbaus von An-
lagen zur Strom-
erzeugung aus 
solarer Strah-
lungsenergie 
(BremSolarG). 

Alle baulichen An-
lagen gem. § 2 
Abs. 2 Bremische 
Landesbauordnung 

(Gebäude sind 
selbständig benutz-
bare, überdeckte 
bauliche Anlagen, 
die von Menschen 
betreten werden 
können und geeig-
net oder bestimmt 
sind, dem Schutz 
von Menschen, 
Tieren oder Sa-
chen zu dienen.) 

 

Anträge für Neubau nach 
dem 1. Juli 2025: mind. 
50 % der geeigneten Dach-
fläche PV-Anlagen 

Ab 1. Juli 2024 : bei grund-
legender Sanierung der 
Dachhaut (bauliche Verän-
derung der Dachfläche, bei 
der die wasserführende 
Schicht des Daches voll-
ständig erneuert oder er-
tüchtigt wird)  Schaffung 
der techn. Voraussetzungen 
+ innerhalb von 2 Jahren 
nach der Dachsanierung In-
stallation der PV-Anlage auf 
mind. 50 % der geeigneten 
Dachfläche 

 

§ 2 (4) BremSolarG 
Pflicht gilt nicht für 

 
1. Gebäude nach Absatz 
1, deren Bruttodachflä-
che 50 Quadratmeter un-
ter-schreitet, 
2. Gebäude, die weit 
überwiegend mit Reet, 
Stroh oder Holz bedacht 
sind, 
3. Unterglasanlagen und 
lichtdurchlässige Dächer, 
4. Kulturbauten für Auf-
zucht, Vermehrung und 
Verkauf von Pflanzen, 
5. Traglufthallen und flie-
gende Bauten, 
6. Gebäude und Über-
dachungen, 
a) deren Dachfläche 
beim Neubau aus zwin-
genden rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen 
ausschließlich in den 
Himmelsrichtungen zwi-
schen Ostnordost und 
Westnordwest ausge-
richtet werden kann oder 
b) deren bestehende 
Dachfläche ausschließ-
lich in den Himmelsrich-
tungen zwischen Ost-
nordost und Westnord-
west ausgerichtet ist. 

Weitere Ausnahmen und 
Erfüllungsalternativen 
siehe § 4 BremSolarG 
und Befreiungen siehe § 
6 BremSolarG. 
 

Bruttodachfläche 
von mindestens 
50 % (Bestimmung 
von Dachflächen 
siehe § 3 BremSo-
larG) 

Anlagen zur Erzeu-
gung von Strom aus 
solarer Strahlungs-
energie mit einer 
Mindestleistung von 
1 Kilowatt-Peak 
(kWp) 

Sicherstellung, dass 
die PV-Anlagen un-
verzüglich ab Beginn 
der bestimmungsge-
mäßen Nutzung des 
Neubaus betrieben 
werden. 

Bei grundlegender 
Dachsanierung Si-
cherstellung, dass 
die PV-Anlagen un-
verzüglich nach der 
Fertigstellung der In-
stallation betrieben 
werden. 

 

Bei grundlegender 
Dachsanierung Sicher-
stellung, dass die PV-An-
lagen unverzüglich nach 
der Fertigstellung der In-
stallation betrieben wer-
den.  Bedienung eines 
Dritten zur Erfüllung der 
Pflicht möglich. 

 

Geldbuße von 
bis zu 5.000 
Euro je bauli-
cher Anlage (§ 
10 (2) Brem-
SolarG). 
Ist eine Dach-
fläche betrof-
fen, die 250 m² 
übersteigt, 
kann ein Ver-
stoß nach Ab-
satz 1 gestaf-
felt bis zu einer 
Geldbuße in 
Höhe von ma-
ximal 25 000 
Euro geahndet 
werden. 

 

 



 
 

Bundesland 
Solar-
pflicht 

ja / nein 

Gesetzliche 
Grundlage 

Welche Gebäude 
betroffen? 

Zeitliche Ausgestaltung / 
Kriterien 

Ausnahmen Mindestanforde-
rung 

Sonstige Erfüllungsop-
tion / Solarthermie 

Sanktionen 
bei Nichterfül-

lung 

Ergänzende Maß-
nahmen (Wärme) 

Hamburg Ja, seit 
1.1.2023 

Klimaschutzge-
setz 
 
Verordnung 
zur Umsetzung 
der Pflichten zur 
Nutzung von Pho-
tovoltaik und er-
neuerbarer Ener-
gien 
bei der Wärme-
versorgung nach 
dem Hamburgi-
schen Klima-
schutzgesetz 
 

Neubau Nicht-
wohngebäude 
 
Neubau Wohnge-
bäude 

Sanierung 
 

Verordnung zur Umsetzung 
des Klimagesetzes (Dez 
2020) 

Eckpunkte: Bruttodachflä-
che >50m², Nutzungs- bzw. 
Restnutzungsdauer >20 
Jahre, Voraussichtliche 
Amortisationszeit <20 Jahre 

Ab 2023: Pflicht für Neu-
bauten 

Ab 2025: Pflicht für Be-
standsgebäude, wenn Dach 
vollständig saniert (neu ge-
deckt) wird. Vorhandene 
Solarthermie als Ersatz-
maßnahme möglich. 

(4) Die Pflicht nach den 
Absätzen 2 und 3 ent-
fällt, soweit 

1. ihre Erfüllung 

a) anderen öffentlich-
rechtlichen Pflichten wi-
derspricht, 
b) im Einzelfall technisch 
unmöglich ist, 
c) wirtschaftlich nicht ver-
tretbar ist, 

2. ihre Erfüllung im Ein-
zelfall wegen besonderer 
Umstände durch einen 
unangemessenen Auf-
wand oder in sonstiger 
Weise zu einer unbilligen 
Härte führen würde oder 

3. auf der Dachfläche so-
larthermische Anlagen 
errichtet und betrieben 
werden. 
 

Bruttodachfläche 
von mindestens 
50m² 

§ 16 (4) Die Pflicht (…) 
entfällt, soweit auf der 
Dachfläche solarthermi-
sche Anlagen errichtet 
und betrieben werden. 
D.h. wenn nach Errich-
tung der solarthermi-
schen Anlage noch eine 
Solarinstallations-Eig-
nungsfläche* auf dem 
Dach vorhanden ist, ist 
auf dieser Fläche zusätz-
lich eine PV-Anlage 
(ohne Mindestgröße) zu 
errichten *mind. 10m² 
Flachdach bzw. 20m² 
Schrägdach. 

 Klimaschutzgesetz 
schreibt ab 1.7.21 
mind. 15 % EE für 
neue Heizungen 
vor - Dämmung als 
Ersatzoption mög-
lich. 

Hessen Ja, seit 
29.11.2022 

Hessische Bau-
ordnung 

Hessisches Ener-
giegesetz (HEG) 
 

Neubau offener 
Parkplatz >50 
Stellplätze 

Landeseigene Ge-
bäude und Park-
plätze mit >35 
Stellflächen 
 

 Die Pflicht nach Abs. 1 
gilt nicht für Parkplätze, 
die unmittelbar entlang 
der Fahrbahnen öffentli-
cher Straßen angeordnet 
sind. 

Von der Pflicht nach Abs. 
1 ist zu befreien, wenn 
ihre Erfüllung im Einzel-
fall 

1.anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften 
widerspricht, 
2.aus städtebaulichen 
Gründen ausgeschlos-
sen ist, 
3.technisch unmöglich ist 
oder 
4.wegen besonderer 
Umstände durch einen 
unangemessenen Auf-
wand oder in sonstiger 
Weise zu einer unbilligen 
Härte führen würde. 

 

  Geldbuße bis 
zu 25.000 
Euro möglich 
(§ 12 HEG), 
wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
entgegen Abs. 
1 … über ei-
nem Stellplatz 
Photovoltaik-
anlagen nicht, 
nicht vollstän-
dig oder nicht 
rechtzeitig in-
stalliert oder 
betreibt. 
 

 

Mecklen-
burg-Vor-
pommern 

Nein         



 
 

Bundesland 
Solar-
pflicht 

ja / nein 

Gesetzliche 
Grundlage 

Welche Gebäude 
betroffen? 

Zeitliche Ausgestaltung / 
Kriterien 

Ausnahmen Mindestanforde-
rung 

Sonstige Erfüllungsop-
tion / Solarthermie 

Sanktionen 
bei Nichterfül-

lung 

Ergänzende Maß-
nahmen (Wärme) 

Niedersach-
sen 

Ja, seit 
1.1.2023 

Gesetz zur Ände-
rung der Nieder-
sächsischen Bau-
ordnung 

Neubau überwie-
gend gewerblich 
genutzter Ge-
bäude, ab 75m² 
Dachfläche 
 
Neubauten Wohn-
gebäude (Voraus-
setzung „Mindes-
tens 50 % der 
Dachfläche muss 
genutzt werden.“ 
gilt nicht.) 
 

Für Baumaßnahmen und 
oder Anträge auf bauauf-
sichtliche Zustimmungen, 
die nach dem 31. Dezem-
ber 2022 gestellt oder ge-
macht werden. 

(2) Die Pflichten nach 
Absatz 1 Sätze 1 und 2 
entfallen, 

1. wenn ihre Erfüllung 
a) anderen öffentlich-
rechtlichen Pflichten wi-
derspricht, 
b) im Einzelfall technisch 
unmöglich ist, 
c) im Einzelfall wirt-
schaftlich nicht vertretbar 
ist oder 

2. soweit auf der Dach-
fläche solarthermische 
Anlagen errichtet sind. 
 
 

Mindestens 50 % 
der Dachfläche 
muss genutzt wer-
den. 

Tragkonstruktion 
des Gebäudes ist so 
zu bemessen, dass 
auf allen Dachflä-
chen Photovoltaik-
anlagen zur Strom-
erzeugung aus sola-
rer Strahlungsener-
gie errichtet werden 
können. 
 

Neubauten Wohnge-
bäude müssen für den 
Einsatz von PV vorberei-
tet werden. 
 

 Freiflächen-PV seit 
August 2021 auch 
auf benachteiligten 
Gebieten möglich 

Nordrhein-
Westfalen 

Ja, seit 
1.1.2022 
 

§ 8 Landesbau-
ordnung 

Neu errichtete of-
fene, gewerblich 
genutzte Park-
plätze >35 Stell-
plätze (Vorausset-
zung: Stellplätze 
gehören nicht zu 
Wohngebäuden) 
 

 Für Parkplätze, die un-
mittelbar entlang der 
Fahrbahnen öffentlicher 
Straßen angeordnet 
sind, oder sofern die Er-
füllung sonstigen öffent-
lich-rechtlichen Pflichten 
widerspricht und wenn 
die Erfüllung mit einem 
unverhältnismäßig hohen 
Aufwand verbunden ist. 
 

    

Rheinland-
Pfalz 

Ja, seit 
1.1.2023 

Landesgesetz zur 
Installation von 
Solaranlagen 

Neubau Nicht-
wohngebäude 

Gewerblich ge-
nutzte neue Park-
plätze 

Neue offene Park-
plätze >50 Stell-
plätze 
 

Nichtwohngebäude mit 
>100m² Nutzfläche 

Mindestgröße der Photovol-
taikanlage beträgt 60 v. H. 
der Solarinstallations-Eig-
nungsfläche. 

 

Die Pflicht nach Absatz 1 
Satz 1 gilt nicht für 
1. unterirdische Bauten, 
2. Unterglasanlagen und 
Kulturräume für Auf-
zucht, Vermehrung und 
Verkauf von Pflanzen, 
3. Traglufthallen und 
Zelte sowie 
4. Gebäude, die dazu 
bestimmt sind, wieder-
holt aufgestellt und zer-
legt zu werden, und pro-
visorische Gebäude mit 
einer geplanten Nut-
zungsdauer von bis zu 
zwei Jahren. 

Nicht für Stellplätze, die 
unmittelbar entlang der 
Fahrbahnen öffentlicher 
Straßen angeordnet 
sind. 
 

Mindestens 60 % 
der (geeigneten) 
Dachflächen (auch 
bei Parkplätzen) sol-
len mit Solarmodu-
len besetzt werden, 
maximal bis zur Aus-
schreibungsgrenze 
gem. EEG 
 

Ersatzweise auch auf an-
deren Außenflächen des 
Gebäudes oder Gebäu-
den in unmittelbarer 
räumlichen Umgebung. 

Alternativ zur PV-Anlage 
kann bei gewerblichen 
Neubauten auch eine so-
larthermische Anlage zur 
Wärmeerzeugung auf die 
Dachfläche installiert 
werden. 

In beiden Fällen: Nur der 
hierfür in Anspruch ge-
nommene Flächenanteil 
wird angerechnet, es 
muss also ggf. trotzdem 
noch PV installiert wer-
den. 
 

Geldbuße bis 
zu 50.000 
Euro möglich 
(§ 9 Nr. 2 LSo-
larG) 

PV-Freiflächenver-
ordnung im Sep-
tember 2021 in 
Kraft getreten 



 
 

Bundesland 
Solar-
pflicht 

ja / nein 

Gesetzliche 
Grundlage 

Welche Gebäude 
betroffen? 

Zeitliche Ausgestaltung / 
Kriterien 

Ausnahmen Mindestanforde-
rung 

Sonstige Erfüllungsop-
tion / Solarthermie 

Sanktionen 
bei Nichterfül-

lung 

Ergänzende Maß-
nahmen (Wärme) 

Saarland Nein         

Sachsen Nein         

Sachsen-
Anhalt 

Nein         

Schleswig-
Holstein 

Ja, seit 
1.1.2022 

(Hinweis: 
Ab 2025 
soll es zu-
dem eine 
Solarpflicht 
„auf Dä-
chern“ ge-
ben.) 
 

Energiewende- 
und Klimaschutz-
gesetz Schles-
wig-Holstein 
(EWKG) 

Neubau Nicht-
wohngebäude 

Neubau offene 
Parkplätze >100 
Stellplätze 

Sanierung von 
>10 % der Dachflä-
che aller Nicht-
wohngebäude 

 

 Nichtwohngebäude: 

§ 11 (6) Von der Pflicht 
nach Absatz 1 Satz 1 
kann durch die zustän-
dige Behörde auf Antrag 
befreit werden, wenn 
diese nur mit unverhält-
nismäßig hohem wirt-
schaftlichem Aufwand er-
füllbar wäre. 
 
Neue offene Parkplätze: 

§ 10 (3) Die Pflicht nach 
Absatz 1 Satz 1 entfällt, 
sofern 

1. ihre Erfüllung sonsti-
gen öffentlich-rechtlichen 
Pflichten widerspricht, 
2. die Kommune eine be-
gründete Ausnahme er-
teilt, 
3.die zuständige Be-
hörde auf Antrag eine 
Befreiung erteilt, weil die 
Pflicht nur mit unverhält-
nismäßig hohem wirt-
schaftlichen Aufwand er-
füllbar wäre. 
 

 Nichtwohngebäude und 
neue offene Parkplätze: 

Ersatzweise kann auch 
auf anderen Außenflä-
chen des Gebäudes oder 
in dessen unmittelbarer 
räumlichen Umgebung 
eine PV-Anlage installiert 
und der hierdurch in An-
spruch genommene Flä-
chenanteil auf die Pflicht-
erfüllung angerechnet 
werden. 

Ersatzweise kann auch 
eine solarthermische An-
lage zur Wärmeerzeu-
gung auf der für eine So-
larnutzung geeigneten 
Dachfläche installiert 
werden und der hier-
durch in Anspruch ge-
nommene Anteil der 
Dachfläche auf die 
Pflichterfüllung ange-
rechnet werden. 
 

Geldbuße bis 
zu 50.000 
Euro möglich 
(§ 17 Nr. 2 
EWKG) 

Beim Austausch ei-
ner Heizungsan-
lage in Wohn- und 
Nichtwohngebäu-
den, die vor 2009 
entstanden, sollen 
mindestens 15 % 
des jährlichen Be-
darfs durch Erneu-
erbare Energien 
gedeckt werden. 
Pflicht zu kommu-
naler Wärmepla-
nung. 
 

Thüringen Nein         

 
 


